
           

Übersicht 
Verbraucher- und Regelinsolvenzverfahren 

 
 
 
 
 
 

 
 Natürliche Person   Unternehmens- 
      Insolvenzverfahren 
      („Regelinsolvenzverfahren“) 
 - noch Selbständige   AZ: „IN“ 

            - ehem. Selbständige 
mit 

aussergerichtlicher    �  Forderungen aus  Voraussetzung: 
Einigungsversuchs      Arbeitsverhältnissen     1. Insolvenzverfahren 
(Entschuldung b.    �  > 20 Gläubiger            & 
100% Zust.)   sonst:         2. redlicher Schuldner 
     �  < 20 Gläubiger      
InsO-Anträge     - noch nie selbständig      redlicher Schuldner bedeutet: 
             1. angemessene Arbeit ausüben oder  
    Anträge auf:            suchen  
gerichtlicher    �  Insolvenzeröffnung       2. pfändbares Einkommen abtreten         
Schuldenbereinigungs-  �  Erteilung des Restschuldbefreiung        a. kein § 283 – 283 c StGB   
Plan    �  Prozesskostenstundung      3. Erbe zu 100 % (InsO-Verf.) 50 %     
(> 50 % Zust.)               Wohlverh.-Periode hergeben 
Im Ermessen des Gerichts          4. vollständige & richtige Angaben (Geld/         
(Erfolgsaussichten)                  Wert)     
            5. Arbeitgeber-/Wohnsitzwechsel  
        INSOLVENZVERFAHREN                      mitteilen 

              6. keine Zahlungen an Altgläubiger 
Insolvenzverwalter  

     ggf. Insolvenzplan 
Dauer:  
• 6 Jahre, 5 Jahre    Prüfungstermin     

oder 3 Jahre         ENTSCHULDUNG  
ab Eröffnung       
InsO-Verfahren          Vermögensverwertung & Forderungsanmeldung Außer: Forderungen aus 
           Schlusstermin/Ankündigung Restschuldbefreiung  vorsätzlicher  
    WOHLVERHALTENSPERIODE    unerlaubter Handlung 
           (= verbleibende Zeit der 6 Jahre nach Abschluss  (straf- & zivilrechtlich!)  

         des Insolvenzverfahrens)     
 
 

 
Verkürzung der Insolvenz auf 3 Jahre 
 
Voraussetzungen:    

• Wenn innerhalb der ersten 3 Jahre 35 % der Schuldsumme abbezahlt werden und zugleich die 
Verfahrenskosten  

• Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen 
 

 
Verkürzung der Insolvenz auf 5 Jahre  
 
Voraussetzungen:    

• Wenn innerhalb von 5 Jahre die Verfahrenskosten vollständig bezahlt werden  
• Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen 

Verbraucher- 
insolvenzverfahren 
AZ: „IK“ 


